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Der Grundsatz der Betriebsstättenbesteuerung 
im internationalen Steuerrecht

Dr. HanS|Köhler, Hamburg

Daß w ir tro tz aller internationalen Wirtschaftsverflechtungen noch nicht zur Heraus
bildung eines internationalen Wirtschaftsrechts gekommen sind, ist eine bedauerliche 
Tatsadle, die auch dadurch nicht verzeihlich wird, daß die nationalen Rechtsfiguren so 
unterschiedlich sind und daß schon die Rechtssprache einer internationalen A ngleichung 
große Schwierigkeiten in den Weg legt. Die wirtschaftlichen Tatbestände sind tro tz aller 
Verschiedenheiten der Wirtschaftsstrukturen d ie  gleichen. Und es würde der Integration  
zwischenstaatlicher Wirtschaftsbeziehungen einen großen Aufschwung geben, wenn d ie  
R eg elu n g  von  R ech tsfra g en  nicht nur au f der Basis zweiseitiger Vereinbarungen  
vollzogen wird. Der Autor, der in seiner Tätigkeit Erfahrungen in der praktischen  
Auswirkung zwischenstaatlicher Handelsvereinbarungen sammeln konnte, hat in  der 
folgenden Abhandlung versucht, ein besonders aktuelles Teilgebiet internationaler 
fVirtschaftsvereinbarungen, den Verzicht auf Doppelbesteuerung, durch Klarlegung der  
wirtschaftlichen Tatbestände einer zwischenstaatlichen Anpassung der Rechtsfiguren 
näher zu bringen.

Seit jeher wird das internationale S teuerredit von 
dem Gedanken getragen, das S teuergut aus Aus

landsverbindungen geredit unter den beteiligten 
S taaten zu verteilen, um sogenannte D oppelbesteuerun
gen zu unterbinden. Die ungewöhnlidi hohen Belastun
gen, die sidi aus Doppelbesteuerungen ableiten, sdiädi- 
gen die w irtsdiaftlidie Zusammenarbeit, zumal der 
Grundsatz der G egenseitigkeit aus öffentlidien Auf
gaben, von dem kein Steueransprudi sidi lösen kann, 
sdiw erlidi von m ehreren S taaten für den gleidien 
Tatbestand beansprudit werden kann. Soldie Steuer
forderungen verleiten aud i zur U nehrlidikeit und brin
gen damit einen Unsidierheitsfaktor in die Kalkula
tionen der ehrlichen Kaufleute, der ihre W ettbew erbs
fähigkeit mindert.
W enn wir dieses Problem mehr aus der engeren Blidc- 
richtung unserer augenblicklichen Lage im Außenhan
del untersuchen, so müssen wir vor allem danach 
streben, Doppelbesteuerungen zu verhindern, die durch 
unsere Niederlassungen im Ausland ausgelöst werden. 
Es sind insbesondere diese Einrichtungen, aus denen 
auch das Ausland Steueransprüche ableitet. Bei ihnen 
reidien aber die ersten K apitalausstattungen heute 
in kaum einem Falle schon aus, so daß alle Bemühun
gen unterstützt werden müssen, das eingebradite Kapi
ta l in vertretbaren Grenzen mit den im A usland er
zielten Gewinnen bis zur alten Höhe, wenn nötig so
gar darüber hinaus, aufzustodien. Um eine solche 
Entwicklung zu fördern, dürfen daher vor allem die 
im Ausland aus ihnen erzielten Gewinne steuerlich 
n id it doppelt erfaßt werden.
Dabei ist auch zu beachten, daß Ende 1955 die ertrag
steuerliche Förderung des deutschen Exports wegen 
unserer Vereinbarungen mit der OEEC ausgelaufen 
ist. Um so m ehr Bedeutung muß daher der W ettbe
w erbsfähigkeit durdi gut funktionierende Absatzor
ganisationen beigelegt werden, wozu vor allem unsere 
Niederlassungen im Ausland gehören. Diese Erkennt

nis, zu der die Handelskam m er Hamburg in ihrem 
Jahresberid it für 1955 ausführlich Stellung genommen 
hat, ist aber eng m it dem Postulat verbunden, aus 
solchen E inriditungen Doppelbesteuerung, insbeson
dere für die Einkommen- und Körperschaftsteuer, zu 
vermeiden. Um das Ziel zu erreichen, ist es notw en
dig, überall in der W elt den Grundsatz zu verw irk
lichen, der sdion seit langem Grundsatz der Betriebs
stättenbesteuerung genannt wird. In ihm liegt die 
einzige steuerliche M aßnahme für eine Exportförde
rung, gegen die w eder die OEEC noch andere Staaten 
etwas einwenden können.

DER GRUNDSATZ DER BETRIEBSSTÄTTENBESTEUERUNG 
ALS BESTANDTEIL ZWISCHENSTAATLICHER VEREINBARUNGEN

Schon immer w urde das Problem der internationalen 
Doppelbesteuerung n id it in den Steuergesetzen selbst, 
sondern durch besondere V ereinbarungen der Staaten 
untereinander abgefangen. In ihnen h a t sich für die 
Steuerpflicht aus der kaufmännischen (gewerblichen) 
Tätigkeit auch der Grundsatz der Betriebsstättenbe- 
steuerüng niedergeschlagen. Dieser Grundsatz ver
wirklicht nicht alle Forderungen, die in  einer zwischen
staatlichen V ereinbarung gegen Doppelbesteuerung 
ausgehandelt w erden müssen, aber er ist stets das 
Kernstück einer solchen Vereinbarung.
Bislang w urden die V erhandlungen m it anderen Staa
ten vornehm lidi durch die Finanzverwaltung geführt, 
von der auch fast immer die In itiative ausging. An
dere Institutionen w urden beteiligt, aber ihr Inter
esse lag mehr bei der allgem einen Außenhandelspo
litik. So kann m an aud i heute noch von einer Domäne 
der Finanzverwaltung sprechen. Das Postulat, den 
Grundsatz der Betriebsstättenbesteuerung überall zu 
verwirklichen, ist aber gerade aus den Erwägungen 
der allgem einen H andelspolitik so wichtig, daß sich 
jeder weit m ehr als bisher um seine Realisierung be
mühen müßte, der auf diesem Gebiet arbeitet. Da
durdi erst würden auch jene Kenntnisse über die
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Verhältnisse bei unseren V ertragspartnern eingesetzt 
werden, die die Finanzverwaltung und auch jeder 
ständige Steuerreferent allein niemals haben können. 
Eine solche sinnvolle Zusammenarbeit wird allerdings 
dadurch erschwert, daß die M aterie nodi zu sehr im 
Fluß ist und weitgehend von einem Fachwissen über
lagert wird, das sidi von einem fiskalischen Unter
grund bis heute noch nicht ganz hat freimachen kön
nen. Dorn, der große Sachkenner auf dem Gebiet des 
zwischenstaatlichen Steuerredits und Präsident des 
Reidisfinanzhofs bis 1933, beanstandete sdion 1931 an 
den bis dahin abgeschlossenen V ereinbarungen gegen 
Doppelbesteuerung, daß sie das Ergebnis fiskalischer 
Handelsgeschäfte der Regierungen seien, die ohne 
Rüdcsicht auf die wirklichen volkswirtsctiaftlichen Be
dürfnisse der beiden W irtsdiaften geschlossen w er
den.*) Ganz so schlimm ist es heute nicht mehr, aber 
von dieser Grundtendenz ist immer noch viel vor
handen.
Diese Untersuchung will daher weniger der Anwen
dung der heute bestehenden Vereinbarungen dienen. 
Sie steht mehr unter dem Aspekt des de lege ferenda, 
das über die Systematik des bestehenden Rechts die 
Entwicklungslinien aus den Erwägungen der allge
meinen Außenhandelspolitik aufzeigen will. Daher 
sind audi die später angegebenen Quellen aus den 
einzelnen Vereinbarungen n id it ersdiöpfend; sie wol
len nur Beispiele aus der Praxis auf dem W ege der 
Einordnung sein.^)
Bekaimtiidi m acht A rtike l 59 A bs. 2 des G rxm dgesetzes b e i 
internationalen V ere in b aru n g en  e in en  U nterschied  zw ischen 
V erträgen und A bkom m en. V erträ g e  än d e rn  das in n e rs ta a t
liche Recht und m üssen  d ah e r durch das P arlam en t ra tiflz iert 
werden. A bkom m en sin d  V ere in b aru n g en  der B ehörden  u n 
tereinander innerhalb  des b es teh en d en  Rechts, d ie d aher 
dem Parlam ent nicht e rs t zur G enehm igung  v o rg e leg t w er
den müssen. Die heu tig en  V ere in b aru n g en  gegen  D oppelbe
steuerungen sind  te ils  V erträ g e , te ils  auch Abkomrrien. 
Heute überw iegen die V erträ g e . F rü h e r w ar es üblich, 
schlechthin von D oppelbesteiierungsabkom m en zu sprechen. 
Um aber M ißverständnisse zu  verm eiden , und  da  d ie se r  U n
terschied für unsere  U ntersuchung  m inder w ichtig  ist, soll 
hier nur von V ere inbarungen  gesprochen w erden .

ZUM BEGRIFFSINHALT IM ALLGEMEINEREN 

Der Grundsatz der Betriebsstättenbesteuerung will 
Doppelbesteuerungen in der gewerblichen W irtschaft 
vornehmlich bei der Einkommen- und Körperschaft
steuer verhindern. Oft w ird er mit diesem Ziel audi 
auf die Vermögensteuer ausgedehnt. Nach diesem 
Grundsatz wird zur Vermeidung von Doppelbesteu
erungen die persönliche Steuerpflicht in einem anderen 
Land nur dann ausgelöst, wenn dort aud i eine Be
triebsstätte unterhalten wird. Darin liegt ein aus- 
drüdilidier Verzicht auf Besteuerung der mehr oder 
weniger nur losen längerfristigen Beziehungen zu 
einem fremden Land aus Kommissions-, Agenten-, 
Maklerverhältnissen und ähnlichem. Hier bleibt die 
Besteuerung allein dem Staat überlassen, in dem der

In seinem Aufsatz „Die Entwicklung des internationalen Steuer
redits seit 1928", in: Steuer und W irtsdiaft, 1931, Spalte 1053.,

Die heute geltenden Vereinbarungen sind nilt einer guten Kom
mentierung in der Sammlung Korn-Dietz-Popp, Mündien/Berlin oJ. 
(C. H. Beck.) zusammengestellt.

Steuerpfliditige seinen W ohnsitz hat. Dieser Verzidit 
w ird in jeder V ereinbarung in den verschiedensten 
V ariationen für die Einkommen- und Körpersdiaft- 
steuer ausgesprochen. Bei der Verm ögensteuer kommt 
er nicht immer eindeutig genug zum Ausdrudi.
Dodi dieser Verzicht allein genügt nidit, um Doppel
besteuerungen zu verhindern. W enn durch eine Be
triebsstätte im Ausland auch dort die subjektive 
Steuerpflidit ausgelöst wird, so muß noch bestimmt 
werden, daß das Steuerobjekt nur in einem Staat 
steuerlidi erfaßt werden kann. Und hierbei hat sidi 
allmählich der Grundsatz herausgebildet, das Steuer
objekt dem Staat zu überlassen, wo es sich wirtschaft
lich in sein Gebiet einordnet. Die aus der Betriebs
stä tte  erzielten Einkünfte und ihr Betriebsvermögen 
können daher nur in dem Staat besteuert werden, in 
dem sidi die Betriebsstätte befindet, übera ll dort, wo 
eine soldie wirtschaftliche Zugehörigkeit besteht, löst 
sidi daher die Steuerpflicht vom W ohnsitz des Steuer- 
pfliditigen.3)
Der Grundsatz der Betriebsstättenbesteuerung wird 
also dadurdi verw irklidit, daß die beteiligten Staaten 
entweder hinsiditlich der persönlichen oder der sach
lichen Steuerpflicht auf Möglichkeiten der Besteuerung 
verzichten. Und um das zu erreichen, ist es seit jeher 
üblich, im allgem einen Steuerrecht sowohl über die 
„unbeschränkte" als auch über die „beschränkte" 
Steuerpflicht alles zu erfassen, was mit der Hoheit 
eines Staates steuerlich eingefangen werden kann. Da
durch w ird die Grundlage für den Abschluß von V er
einbarungen gegen Doppelbesteuerungen geschaffen. 
Diese Absicht kommt vor allem im deutschen Ein
kommen- und Körperschaftsteuergesetz klar zum Aus
druck.
Die W o rte  „unbesch ränk te“ und  „beschränk te S teuerpflich t“ 
sind  d er T erm inolog ie  des deu tschen  S teuerrech ts en tnom 
m en. In  § 1 des deu tschen  E inkom m ensteuergesetzes w ird  
b eisp ie lsw eise  bestim m t, daß natü rliche  Personen, d ie  im 
In lan d  e in en  W ohnsitz  oder ih ren  gew öhnlichen A ufen th a lt 
haben , m it ih ren  säm tlichen E inkünften  unbesch ränk t s te u e r
pflichtig sind. N atürliche P erso n en  dagegen , d ie  im  In land  
w ed er e in en  W ohnsitz  nocJi ih re n  gew öhnlichen A u fen th a lt 
haben , sin d  m it ih ren  in länd ischen  E inkünften  beschränk t 
steuerpflichtig . E ine ähnliche Bestim m ung findet sich auch 
im  K örperschaftsteuergesetz . Bei G ew erbebetrieben  sin d  in 
ländische E inkünfte solche, d ie b e i einem  U nternehm en aus 
e in e r  „B etrieb sstä tte“ od er auch n u r d u rd i e in en  „s tänd igen  
V e r tre te r“ im  In land  an fa llen ; § 49 des E inkom m ensteuer
gesetzes, d e r auch fü r d ie  K ö rperschaftsteuer g ilt. M an  sieh t 
also, daß  die S teuerpflicht sow ohl b e i d e r  persön lichen  w ie 
auch bei d er sachlichen Steuerpflicht kaum  noch m ehr au s
g ew eite t w erd en  kan n . Im F alle  d er u n b esch ränk ten  Steuer- 
pflicht h a fte t d e r Pflichtige m it se in e r  P erson  für d ie  E in
k ü n fte  im  A usland . Durch d ie  b esch ränk te  Steuerpflicht w er
d en  d agegen  a lle  E inkünfte erfaß t, sow eit sie als O b jek te  
d e r  e igenen  H oheit noch eb en  zugänglich  sind.
Damit bewegt sich allerdings das Steuerrecht in seiner 
grundsätzlichen Struktur noch in Vorstellungen, die 
vor allem das Zollrecht als Grundlage von „Handels
verträgen" lange beherrscht haben und teilweise 
heute noch beherrschen. Jedoch sollten wir eine solche 
Ausrichtung doch nicht zu sehr verurteilen; denn die-

Dom in seiner „übersidit zum deutsch-italienisdien Doppelbe
steuerungsvertrag", in: Steuer und W irtsdiaft, 1926, Sp. 98.
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ses V erfahren hat sich für den Abschluß von zwiscfaen- 
staatlid ien  V ereinbarungen gegen Doppelbesteuerung 
als sehr zweckmäßig erwiesen. Darin drückt sidi audi 
noch n id it der Vorwurf aus, den Dorn mit den W orten 
„fiskalisdie Handelsgesdiäfte" verband. Er ist nur 
dann bereditigt, wenn über die Verhandlungsgrund
lagen in den allgem einen Steuergesetzen n id it ge
nügend die volksw irtsdiaftlidien, sondern m ehr die 
fiskalisdien Interessen in den zwisdienstaatlicäien 
Vereinbarungen sidi durdisetzen.
Immerhin hat die Internationale Handelskammer sdion 
um 1930 empfohlen, allgem ein den nationalen Egois
mus allmählich durch Vorschriften in den Gesetzen 
selbst abzubauen.*) Dieses Postulat ist ein Wunsch
traum  geblieben, und wir haben heute nodi nidit 
den Mut, die hier angedeutete Linie w eiter zu ver
folgen. Darin dürfte aber eine wichtige Aufgabe für 
die „Internationale Vereinigung für Finanz- und 
Steuerrecbt" (Ifa) liegen.

DER BEGRIFF DER BETRIEBSSTÄTTE

So einfach es auch ersdieinen mag, die Doppelbesteu
erung durch den Grundsatz der Betriebsstättenbe
steuerung zu verhindern, so groß sind die Schwierig
keiten seiner praktischen Durdiführung — zunächst 
dadurch, den Begriff der Betriebsstätte wenigstens 
einigermaßen allgem eingültig abzugrenzen, und zwar 
n id it allein aus den Möglichkeiten der eigenen Hoheit, 
sondern im Einverständnis m it anderen Staaten. Das 
ist in  den bis heute abgeschlossenen V ereinbarungen 
kaum schon erreidit worden.
Es sei erwähnt, daß im internationalen Steuer
recht zw ar nidit von Niederlassungen, sondern von 
Betriebsstätten gesprochen wird. Das ist nur zu be
grüßen, weil dadurch volkswirtschaftlich kaum ver
tretbare Beschränkungen aus dem Begriff Zweignie
derlassung im Handelsrecht nicht abgeleitet werden 
können. Auch die Tatsache, daß der Begriff der Be
triebsstätte im internationalen Recht mit dem Begriff 
in  § 16 des Steueranpassungsgesetzes zumeist nicht 
identisdi ist, kann nur von V orteil sein. H ier ist die 
Abgrenzung m ehr auf innerdeutsche Zwecke abge
stellt, so daß sie auch n id it ohne w eiteres für die 
zwischenstaatlichen V ereinbarungen brauchbar sein 
muß.
Die Begriffsbestimmungen in den einzelnen V erein
barungen sind jedoch in kaum einem Falle schon so 
eindeutig, daß sie die Möglichkeit des Zweifels auf 
ein Mindestmaß beschränken, worauf bei der Gefahr 
einer untersdiiedlidien Auslegung gerade im zwischen
staatlichen Steuerrecht ganz besonderer W ert gelegt 
w erden muß. Und das ist vornehmlich darauf zurück
zuführen, daß die Reditsentwicklung hier noch lange 
nicht abgeschlossen ist, obwohl das Problem schon vor 
Jahrzehnten aufgegriffen wurde. Aber der Krieg mit 
seinen folgensdiweren Auswirkungen auf die in ter
nationalen Beziehungen hat hier lange Zeit die Kon
tinuität unterbrochen.
In der M ehrzahl der internationalen V ereinbarungen 
wird sdion seit längst vergangenen Zeiten in fast
*) Bericht Dorn, a. a. O., Sp. 1028.

stereotyp klingender Form als Betriebsstätte eine 
ständige Geschäftseinrichtung bezeichnet, in der die 
Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise 
ausgeübt wird. Und als Ergänzung dazu wird ent
w eder in den V ereinbarungen selbst oder in den 
Schlußprotokollen dieser Begriff in den verschieden
sten Kombinationen dahin erläutert, daß außer dem 
Sitz und Ort der Leitung des Unternehmens die Zweig
niederlassungen und Filialen, die Fabrikations- und 
W erkstätten, die Einkaufs- und Verkaufsstellen, die 
Lager und anderen Handelsstellen, die den Charakter 
einer ständigen Geschäftseinriditung tragen, als Be
triebsstätten  gelten. Dazu w erden noch Betriebe des 
Bergbaus oder sonstige S tätten der Ausbeutung, dau
ernde V erkehrsausstellungen, Bauausführungen und 
Montagen, die über zwölf M onate dauern, und andere 
Einrichtungen genannt. Fast immer wird aber aus
drücklich festgelegt, daß die Aufzählung n id it er
schöpfend sein soll, sondern m ehr Beispiele vermitteln 
will.
So anschaulidi diese Abgrenzung sein will, so gibt sie 
doch in der praktischen A rbeit zu viele Rätsel auf; 
gerade bei unseren Auslandsbeziehungen geht das 
Leben so viele eigene W ege, daß die Ersdieinungsfor- 
men sich oft nur schwer in das gew ählte Schema ein- 
ordnen lassen. Die grundsätzliche Abgrenzung geht viel 
zu weit, mit ihr kann so gut wie jede längerfristige 
Verbindung zum A usland erfaßt werden. Sie grenzt da
mit insbesondere nicht ausreichend gegenüber den 
Tatbeständen ab, die eine Steuerpflicht allein im M utter
land auslösen sollen: also gegenüber den nur loseren 
Bindungen aus V ertreterverhältnissen und ähnlichem. 
Und durch die nur beispielhafte Aufzählung bestimm
ter Einrichtungen im Ausland w ird die Definition 
reichlich kasuistisch. Man m üßte sdion eine Abgren
zung finden, die das W esentliche trifft, das zwischen 
der zu w eitgehenden grundsätzlidien Konzeption und 
der Kasuistik der Aufzählform liegt. Das wird aber 
erst dann möglidi sein, wenn in einer besonderen 
Untersudiung die tatsächlidien Ersdieinungsformen 
unserer N iederlassungen im Ausland und deren Be
deutung für den Außenhandel genau gegeneinander 
abgegrenzt w orden sind j diese Untersuchung fehlt 
heute noch.
Man erkennt die Unsicherheit aus den üblidien Vor
stellungen schon an den V orbehalten in den Verein
barungen mit Großbritannien. In ihnen fehlt weitge
hend die grundsätzlidie Definition, und der Begriff 
w ird m ehr durch die beispielhafte Aufzählform be
stimmt, wobei ein starkes Anklam mern an W orte 
nidit immer verm ieden worden ist. M an läßt den Be
griff gewissermaßen im Unterbewußtsein, macht dabei 
aber verschiedene Vorbehalte derart, daß Tatbestands
m erkm ale aufgeführt werden, die allein noch keine 
Betriebsstätte begründen können. So wurde beispiels
weise vereinbart, daß ein Unternehmen allein durdi 
eine feste Geschäftseinrichtung ausschließlich zum Ver
kauf von Gütern und W aren in einem anderen Land 
nodi keine Betriebsstätte unterhalte. Das gilt auch von 
der Tatsache, daß ein Lagerhaus oder Lagerraum aus
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schließlich zu Auslieferungszwecfcen und nicht zu Aus
stellungszwecken unterhalten w ird (Art II 11 aa  und 
dd). Ähnliche Bestimmungen finden sicäi aucäi in den 
Vereinbarungen mit den USA (Art II 1 c). Soldie Be
stimmungen beschränken zwar den Begriff und ver
lagern die Beweislast auf die Behörden im Ausland. 
Man kann jedoch nicht sagen, daß durch solche V or
behalte die Rechtssicherheit größer wird. W eil die 
grundsätzliche Bestimmung schon nicht ausreicht, wird 
durch die V orbehalte der Raum für die Auslegung noch 
mehr ausgeweitet; m it ihnen wird nur Anlaß zu an
deren Kombinationen gegeben, über deren Einord
nung nach dem W ortlaut der juristischen Definition 
dann Zweifel bestehen müssen. Und damit muß auch 
die Gefahr für unterschiedliche Auslegung in den bei
den Staaten zunehmen. Es kann auch nicht dem Ein
wand zugestimmt werden, daß h ier etwa der Gedanke 
der Rechtsschöpfung durch den Richter m itwirken solle, 
um eine möglichst gerechte Anpassung an den Einzel
fall durch Auslegung zu gewährleisten. Im zwischen
staatlichen Recht sollten solche Tendenzen vermieden 
werden, so berechtigt sie auch für das innerstaatliche 
Recht sein mögen.
In diesem Z usam m enhang  se i noch eine  B estim m ung erw ähnt, 
die sidi in  d en  V ere in b a ru n g en  m it G ro ß b ritan n ien  u n d  den en  
mit den USA findet. Durcäi sie k ö n n en  G ew inne e in e r  Be
triebsstätte im  A uslan d  n id it  aus d er T a tsa d ie  zu g ered in e t 
werden, daß e in  U n ternehm en  d o rt G ü ter od er W aren  e r
wirbt (G roßbritannien  A rt III/4, USA III/2). H ie r b le ib t im 
Zusammenhang m it d ie se r  T ä tig k e it das P roblem  B etriebs
stätte vö llig  in  d er Schwebe. E inkünfte  aus ih r sind  se lbst 
anteilmäßig steu erfre i, u n d  sie  d ü rfen  d ah e r auch n id it  den  
Einkünften zugerechnet w erden , die en ts teh en , w en n  fü r  an 
dere A ufgaben e in e  B e tr ieb sstä tte  tatsächlich  u n te rh a lten  
wird. Diese V ere in b a ru n g  is t  zw eiseitig , ab er sie  lieg t v o r 
nehmlich im  In te re sse  u n se re r  P artn er. Sie w o llen  dam it e r 
reichen, daß ih re  E in k a ufso rgan isa tionen  steuerlich  en tla s te t 
werden. D arin  lieg t a b e r  e in e  G efahr fü r u n se ren  E xport
handel, obw ohl d ie  S teu er in  G ro ß b ritan n ien  od er den  USA, 
die auf jed en  F all zu bezah len  ist, e in en  A usgleich  schafft, 
der aher w egen  d er h o h en  P ro g ressio n  b e i uns nicht aus- 
reidit; siehe dazu  auch d ie  sp ä te ren  A u sfüh rungen  ü b e r die 
Berücksichtigung des S teuerverz ich ts b e i d er F estse tzu n g  der 
Steuer (V eranlagung).

ZWEIFEL AUS DEM BEGRIFF DES STÄNDIGEN VERTRETERS 
Hinsichtlich der Abgrenzung gegenüber den nur lose
ren Bindungen an das Ausland leiten sich besondere 
Zweifel auch aus dem Begriff des sogenannten ständi
gen V ertreters ab, der, abgesehen von den V erein
barungen mit Großbritannien und den USA, in allen 
Vereinbarungen oder deren Sdilußprotokolleri in  V er
bindung mit dem Begriff der Betriebsstätte genannt 
wird.
Wie schon erw ähnt wurde, wird durch § 49 des deut
schen Einkommensteuergesetzes, der auch für das Kör
perschaftsteuergesetz gilt, in Verbindung mit dem Be
griff der inländischen Einkünfte aus dem Tatbestand der, 
.beschränkten Steuerpflicht" (also für Tatbestände auf 
der Interessenseite der fremden Staaten) ein Unter
schied zwischen Betriebsstätte und ständigem V er
treter gemacht. W enn man sich an diese Abgrenzung 
anlehnt, dann gehören alle reinen V ertreterverhält- 
nisse und ähnliche Bindungen zum Begriff des 
ständigen V ertreters und können daher niemals mit

dem Begriff der Betriebsstätte übereinstimmen. Im 
zwischenstaatlichen Steuerrecht w ird aber d e r Begriff 
„ständiger V ertreter" dauernd benutzt, um auch mit 

1 ihm den Tatbestand der Betriebsstätte zu begründen.
Das internationale Steuerrecht scheint damit Formu
lierungen aus der Arbeit des damaligen Comité fiscal 
beim V ölkerbund und der Internationalen Handels
kam mer zu folgen, über die Dorn 1931 berichtete®) 
und nach denen der Begriff „ständiger V ertre ter“ als 
Tatbestandsm erkm al für die Betriebsstätte dem eines 
„unselbständigen V ertreters" gleichgestellt wird, der 
allein die Steuerpflicht im A usland auslösen karui. 
Den Ausführungen Doms zu diesem Problem kann 
durchaus zugestimmt w erden; in ihnen liegen die An
satzpunkte für Abgrenzungen, durch die seitdem ver
sucht worden ist, den Begriff des ständigen V ertreters 
als M erkmal für den Tatbestand der Betriebsstätte 
näher zu erläutern. Das gilt insbesondere von solchen 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen, in denen durch 
V erneinung ausdrücklich bestimmt wird, daß Bindun
gen an völlig unabhängige V ertreter, Kommissionäre, 
Agenten usw. den Tatbestand der Betriebsstätte nicht 
veranlassen können (Dänemark A rt 6/4, Schweiz 
Schlußprotokoll zu A rt 3/1 und anderswo). Auch die 
V ereinbarungen mit Großbritannien und den USA, 
durch die um gekehrt mit der Erteilung einer Voll
macht der Tatbestand der Betriebsstätte bejah t wird, 
liegen auf der Linie von Vorschlägen, über die Dorn 
damals berichtete (Großbritannien Art II 1 1 aa, USA 
A rt II 1 c). Aber die W orte „ständiger V ertreter" 
sollte man jetzt ad acta legen, sie sind zu irrelevant 
geworden und daher als Ausdruck für Definitionen 
kaum noch geeignet.
Auch die Fortentwicklung des Rechts bis heute im 
Sinne der von Dorn gemachten Vorschläge karin kaum 
schon genügen. Alle diese Regelungen haben noch 
zu sehr den Charakter des Behelfsmäßigen aus einer 
Zeit, die fast dreißig Jah re  zurückliegt. Dabei klam
m ert sich das Begriffliche auch noch zu stark  an das 
rein Formale aus dem zivilen Recht, was zu oft den 
wirklichen Tatbestand nicht erkennen läßt. Die mit 
den term ini technici der Praxis verbundenen Vor
stellungen könnten hier vielleicht die Erkenntnis für 
das Zweckmäßige auflockern, und es mag empfehlens
w ert sein, einmal die Tatbestände näher zu un ter
suchen, die die kaufmännische Praxis m it den W or
ten  „mein eigener V ertreter im Ausland“ verbindet.
W iederum  se i auf den  le tz ten  Bericht d er H andelskam m er 
H am burg  v erw iesen , d e r  auch h ie r  w ertv o lle  A nregungen  
geb en  kan n . Ihm  sind  auch d ie  W o rte  d er P rax is „mein 
e ig en e r V e rtre te r  im  A usland" entnom m en. D ie K am m er 
ze ig t d ie  g roße B edeutung  d e r so g en an n ten  V e rtre te rn ie d e r
lassungen , ohne au f das s teuerliche  P roblem  ein g eh en  zu 
w ollen . G erade  bei d iesen  V ertre tu n g e n  k a n n  ab e r die Ent
wicklung, allm ählich w ied er durch e ig en e  N iederlassungen  
im  A u s la n d  sich b e tä tig en  zu können , durch steuerliche 
M aßnahm en em pfindlich b ee in träch tig t w erden . U nd w enn 
die K am m er aus re in  vo lksw irtschaftlichen  E rw ägungen  d a 
v o r  w arn t, d en  Begriff der N ied erlassu n g  im  A usland  
e n tw erten  zu lassen , so ze ig t sie dam it d e n  besonderen  
W ert d e r  echten  N iederlassungen , w ie sie sie nenn t, und

') a. a. 0 „  Sp. 1017.
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deren  G oodw ill. A u d i b e i ihnen  k an n  im h eu tig en  S tadium  
d e r  E n tw id ilung  d u rd i e in e  fa lsd ie  S teu erp o litik  v iel 
S d iad en  a n g e r id ite t  w erden .
Die Linie für die Fortentwicklung des Begriffs der 
Betriebsstätte dürfte auch, aus dieser Blickrichtung 
weniger darin liegen, die Tatbestandsmerkm ale zu 
vermehren. Dadurch würde die Kasuistik nur noch 
größer, und die „Angstkoeffizienten für die Formu
lierung"®) könnten nie verschwinden. Man w ird sich 
viel mehr darum bem ühen müssen, alles über den 
Begriff Betriebsstätte zu regeln, der allein die Steuer
pflicht im Ausland auslösen kann, und dabei die m itt
lere Linie suchen müssen, die zwischen der zu w eit
gehenden Grundkonzeption und der Spitzfindigkeit 
aus der Aufzählform in den heutigen Vereinbarungen 
liegt. Dabei können wir jetzt zwei wesentliche Ziele 
klar erkennen, die die Rechtsentwicklung hier an
streben muß: der Begriff der Betriebsstätte ist ge
nügend gegenüber den nur losen längerfristigen Bin
dungen an das A usland einzuengen; sonst sind ihm 
aber alle Bindungen, die geeignet sein können, im 
Ausland die Steuerpflicht auszulösen, so weit w ie nur 
eben möglich zuzurechnen, damit sie durch zwischen
staatliche V ereinbarungen steuerlich nur einmal er
faßt werden. Diese beiden Ziele w erden sich jedoch 
nur erreichen lassen, wenn der fiskalische Nutzen 
großzügig zurücktritt und wenn die Formulierung 
allein vom volkswirtschaftlichen Interesse am Außen
handel bestimmt wird. Allerdings kann die Forderung, 
alles über den Begriff der Betriebsstätte einzufangen, 
nicht überall realisiert werden. W ir werden für be
stimmte Staaten noch eine andere Regelung empfehlen.

DAS PROBLEM DER NUR FORMALEN SELBSTÄNDIGKEIT

Besondere Schwierigkeiten liegen darin, daß es vor 
allem nach den Erfahrungen der jüngsten Zeit ange
bracht ist, N iederlassungen (Betriebsstätten) im Aus
land möglichst als selbständige Firmen zu etablieren, 
was auch immer üblich ist, wenn ausländische Unter
nehmen in unserem Gebiet Betriebsstätten errichten. 
Eine solche nur formale Regelung darf den Tatbestand 
der Betriebsstätte nicht aufheben, wenn man zu glei
chen M aßstäben kommen will. Jedoch ergeben sich 
dadurch, daß hier der wirkliche Tatbestand nach außen 
verdeckt wird, weitere Unklarheiten aus dem Begriff 
der Betriebsstätte.
In den m eisten Vereinbarungen w ird dieses Problem 
überhaupt nicht berührt, auch nicht in den Schluß
protokollen. Die Vereinbarungen mit Großbritannien 
und den USA enthalten wieder die lakonische Bestim
mung, daß, wenn eine Gesellschaft in einem anderen 
Veirtragsstaat eine Tochtergesellschaft unterhält, daraus 
noch keine Betriebsstätte der M uttergesellschaft ab
geleitet w erden darf (Großbritannien Art II 1 1 ee, 
USA Art II Abs 1 c). Auch diese Bestimmung ist eher 
geeignet, die Unsicherheit der Rechtsmaterie zu ver
größern. Oder wollte man diesem subtilen Problem 
einfach dadurch ausweichen, daß die äußere Form 
möglichst w eitgehend auch den wirklichen Tatbestand 
hinter ihr bestimmen sollte? überdies ist kaum zu
•) Dorn, a. a. O., Sp. I0I7.

erkennnen, weshalb der Problemkreis nur auf Gesell- 
sdiaften beschränkt wird.
Bei b e id en  S taa ten  muß d er E indruck en ts teh en , daß  sie ein 
w irtsd ia itlich es In te re sse  d a ran  haben , daß  bei ih ren  Be
tr ie b ss tä tte n  im  B undesgeb ie t w e itg eh en d  d ie  Selbständ ig
k e it  u n te rs te llt w ird, um  v o r allem  d ie  E inkünfte  aus Lizen
zen v o n  d er deu tschen  B e steuerung  zu b efre ien . In  d en  V er
e in b aru n g en  m it d iesen  b e id en  S taa ten  is t  näm lich festgeleg t 
w orden , daß  L izenzgebühren  fü r e ine  P erso n  o d e r K örper
schaft in  dem  ein en  od er an d e ren  S taa t n u r d an n  (aus dem 
T a tb estan d  d er b esch rä n k te n  Steuerpflicht) a ls E inkünfte 
v e rs te u e r t w erd en  können , w en n  d e r  E m pfänger in  der 
B undesrepublik  a u d i e in e  B e tr ieb sstä tte  u n te rh ä lt. Solange 
ab e r  eine  solche B e tr ieb ss tä tte  d er äu ß e ren  Form  nach selb
stän d ig  is t u n d  d iese  S e lb stän d ig k e it durch d ie  S teuerbehör
d en  nicht v e rn e in t w erd en  kann , k ö n n en  auch d ie  Lizenz
zah lungen  steuerlich  nicht erfaß t w erden , obw ohl sie  in 
W irk lichkeit zum eist n ichts an d e res  s in d  a ls in n e rb e trieb 
liche V errechnungen  o d e r auch T ran sfe rie ru n g en . Innerhalb  
der B e trieb sstä tte  lö se n  d ie  L izenzzahlungen auch an  sidi 
ke ine  Steuerpflicht aus. Es is t ab er zu p rü fen , inw iew eit sie 
a ls abzugsfäh ige B e trieb sau sg ab en  (A ufw and für d ie Be
tr ie b ss tä tte )  vom  G ew inn  aus d ie se r  B e tr ieb ss tä tte  abge
zogen  w erd en  k ö n n en ; oft m uß dam it g erechnet w erden, 
daß  solche L izenzzahlungen G ew in n v erlag eru n g en  in  das 
A usland  sind, d ie  zum  S teu erg u t d er ausländ ischen  B etriebs
s tä tte  im B undesgeb ie t gehören . D arin  lieg t nicht n u r ein 
steuerliches, so n d e rn  auch e in  dev isenrech tliches Problem , 
die beide v o r allem  w eg en  d er K on k u rren z fäh ig k e it der 
deu tschen  U n ternehm en  nicht einfach n e g ie rt w erd en  dürfen. 
(Siehe dazu G ro ß b ritan n ien  A rt V II, USA A rt V III b.)

Ein brauchbarer Ansatz für die Fortentwicklung des 
Rechts auf dieser Linie findet sich im Schlußproto
koll zu den heutigen V ereinbarungen mit Italien. In 
ihm wird festgelegt, daß der Tatbestand der Betriebs
stätte — bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzun
gen — zu bejahen ist, wenn in einem der beiden 
Staaten eine Firma besteht oder eingerichtet wird, die 
zwar nach den bürgerlichen Gesetzen eine selbstän
dige Rechtspersönlichkeit hat, dabei aber in einem 
solchen Beteiligungs- oder A bhängigkeitsverhältnis 
zu einem Unternehmen m it eigener Rechtspersönlich
keit auf dem Gebiet des anderen Staates steht, daß 
es eine wirtschaftliche Einheit mit ihm bildet. Mehr 
als ein Ansatz ist diese Regelung allerdings nicht. 
Die begriffliche Abgrenzung ist auch hier viel zu ab
strakt, und man muß versuchen, sie durch abneh
mende Vereinfachung noch m ehr im wesentlichen ab
zustützen, wobei jedoch wiederum jede Form der Auf
zählung auch nur als Beispiel verm ieden werden 
sollte. Dazu ist vor allem notwendig, daß sich die Er
kenntnis nicht immer nur an die Gedanken der soge
nannten O rgantheorie anklammert, wie es im Schrift
tum fast immer geschieht^, sofern dieses schwierige 
Problem nicht einfach vorsichtig umgangen wird.
Die O rg an th eo rie  (öder O rgan leh re , w ie  sie  auch genann t 
w ird) is t e ine  e ig en a rtig e  ju ris tische  K o n stru k tio n  aus der 
R e d itsp re d iu n g  des d am aligen  R eidisfinanzhofs. Sie v e rn e in t 
die steuerliche S e lb stän d ig k e it d e r ab h än g ig en  F irm a nicht, 
ab er sie u n te rs te llt  in  ih re r  B eziehung zu d er ü b erg eo rd 
ne ten  F irm a e in  A n g es te llte n v e rh ä ltn is , w om it auch der 
T a tb estan d  d e r B e tr ieb ss tä tte  v erw irk lich t ist. D ie O rgan
firm a k an n  also  auf dem  G eb ie t d er E inkom m en- u n d  K örper
schafts teuer n u r E inkünfte  aus A rb e it beziehen . A lle  w eite 
re n  E inkünfte (G ew inne) sind  E inkünfte  d er Stam m firm a, die 
auch do rt steuerlich  e rfa ß t w erd en  m üssen. Inso fern  können

Man lese dazu beispielsweise in: der Zusammenstellung von 
Korn-Dietz-Popp, a. a. O,, S. 68 ff.
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audi die bilanzm äßig b e i d er O rganfirm a ausgew iesen en  G e
winne nur in  Hölie e in er an gem essenen  E ntschädigung für 
die Tätigkeit als A ng este llte r a n e rk a n n t w erden . A lles, w as 
darüber h inausgeht, is t  dem  G ew inn  beim  M u tte rh au s zu
zurechnen, w obei w ir die K om binationen  im  F alle  v o n  V er
lusten dem Leser ü b erlassen  können.
Diese ju ris tisd ie  D eduktion, d ie  e in  R id ite r einm al ausge- 
dadit und seinem  S enat v o rg e tra g e n  h a b en  m ag  u n d  die 
unbedingt eine Syn these zur fo rm alen  S elbstän d ig k e it finden 
wollte, w äre tro tz  ih re r  G esp re iz th e it im  in te rn a tio n a len  
Steuerrecht noch trag b ar, so fern  auch d ie  G egenseite  b e re it 
wäre, ihren doch etw as abw eg igen  G edan k en  zu folgen. Die 
Rechtsprechung h a t ab er d iese T heorie  in sbesondere  fü r d ie 
Einkommen- und  K örperschaftsteuer allm ählich noch d ah in  
eingeengt, daß sie e in  solches A n g es te llte n v e rh ä ltn is  n u r 
dann bejaht, w enn  eine  s ta rk  b e to n te  ü b e r -  u n d  U n tero rd 
nung sowohl „wirtschaftlich, finanziell a ls auch o rgan isa- 
torisdi" gegeben ist. U nd h ie r  h a t  sich gezeigt, daß  m it 
dieser Ü bersteigerung b e i A u s la n dsbeziehungen  nicht zu 
arbeiten w ar. Die O rg an th eo rie  en tsp rich t in  ih re r  u n b e 
dingten A usrichtung auf das Sym ptom  d er B efeh lsgew alt 
typisch der deutschen M en ta litä t, u n d  doch m öchte m an 
sagen, daß sie auch der W irk lichkeit in  u n se re r  V o lk sw irt
schaft selbst zur dam aligen  Z eit nicht entsprach. D ie O rgan 
theorie übersieht, daß m it dem  Schem a e in e r  Dber^ u n d  U n
terordnung, w ie sie es sich denk t, k e in e  U n te rn eh m u n g . er- 
folgreidi geleite t w erd en  kann . W ir m öchten nicht sagen, 
daß die Einheit innerhalb  e in e r  U n ternehm ung  soziologisch 
auch durch K oordination  sich e rre ichen  läß t; ohne e in e  b e 
stimmte U nterordnung w ird  sie  kaum  m öglich sein. A b er für 
solche A bhängigkeiten  g ib t es v ersch iedene A bstufungen , 
und es ist jen e  O rgan isa tionsform  die beste , die das M aß 
der Freiheit am w en igsten  beschränk t. D as g ilt v o r  allem  
auch für die Z usam m enarbeit m it den  N ied erlassu n g en  im 
Ausland, selbst w enn  sie  „echte N iederlassungen" sind . Bel 
ihnen wird die ü b e r -  u n d  U n tero rd n u n g  n ie  so w e it gehen  
können, daß sie sich in  d ie  s tre n g e n  M aßstäbe  d e r  O rgan
theorie einordnen ließe.
Jedenfalls haben wir feststellen müssen, daß auch die 
Betriebsstätten ausländischer Firmen auf unserem Ge
biet sehr viel mehr Freiheit haben, als ihnen die Or
gantheorie zugestehen will, gleichgültig, ob sie for
mell selbständig sind 'oder nicht. Die Rechtsprechung 
hat daher auch für die Niederlassungen ausländischer 
Unternehmen auf deutschem Gebiet die O rgantheorie 
zur sogenannten Filialtheorie fortentwickelt m it der 
ausdrücklichen Begründung, daß die Organlehre nur 
für innerdeutsche V erhältnisse geeignet sei. Das wird 

• in dem bekannten Urteil des I. Senats beim damaligen 
Reichsfinanzhof vom 30. Januar 1930 ausgesprochen®), 
in dem der Gedanke der Einheit gegenüber dem M ut
terhaus weit besser dahin form uliert wird, daß als 
Betriebsstätte auch ein Gebilde anzusehen sei, das 
als autonome Einheit aus sich heraus nicht mehr be
griffen werden kann, so daß zur Klärung seiner Stel
lung eine Bezugnahme auf das planmäßig aufgebaute 
Gesamtunternehmen (Konzern) notwendig ist. Dieses 
Urteil ist also nicht zu einem Vorgang aus dem zwi
schenstaatlichen Recht ergangen, sondern zu den all
gemeinen Bestimmungen über den Begriff inländischer 
Einkünfte nach dem Einkommen- Und Körperschaft
steuergesetz; aber es liefert in der großen Linie auch 
einen: wertvollen Beitrag für unsere W ünsche zur 
Beseitigung der Doppelbesteuerung bei unseren N ie
derlassungen im Ausland, die dort nach außen als 
selbständige Firmen auftraten.
') I A 226/29, Reichssteuerblatt 1930, S. 143; Steuer und Wirtschaft, 
1930, Nr. 321.

Die leitenden Gedanken aus diesem Urteil scheinen 
auch die Formulierung im Schlußprotokoll zu den V er
einbarungen m it Italien beeinflußt zu haben, und sie 
sollten daher vor allem Ausgangspunkt sein, um hier 
das zwischenstaatliche Recht fortzuentwickeln, woran 
sich nicht nur die Steuerfachleute beteiligen sollten, 
sondern jeder, der ein Interesse daran haben muß, 
daß der Grundsatz der Betriebsstättenbesteuerung 
sinnvoll verwirklicht wird. Den Fachleuten möchte 
man allerdings empfehlen, die Organtheorie zu ver
gessen und sich daran zu erinnern, daß eine weise 
Rechtsprechung schon vor vielen Jahren  die Filial
theorie erdacht hat *).

DAS STEUEROBJEKT 

Die Ermittlung des Steuergegenstandes bereitet keine 
zu großen Schwierigkeiten, wenn er schon an sich 
regional sich abzeichnet, so daß das Steuerobjekt nach 
dem sogenannten direkten Verfahren, wie es die 
Rechtsprechung einmal genannt hat, errechnet werden 
kann. Das trifft zumeist bei der Verm ögensteuer zu. 
In den meisten Fällen w ird aber gerade bei der Ge
w innbesteuerung der auf die Betriebsstätte ent
fallende Gewinn zumindest teilw eise geschätzt werden 
rnüssen. Dabei ist vor allem die Aufteilung der 
Generalia (Allgemeinkosten oder wie sie auch sonst 
genannt'w erden) nicht ganz einfach.
Auch in diesem Zwang zum Schätzen liegt ein ernstes 
Problem, das in den V ereinbarungen gegen Doppel
besteuerungen bislang kaum umfassend genug auf
gegriffen worden ist. Im Schlußprotokoll zu den V er
einbarungen mit Italien ist allerdings vorgesehen, daß 
die obersten Finanzbehörden noch ein besonderes Ab
kommen treffen sollen, „um in billiger W eise eine 
Aufteilung der Einkünfte (Gewinne) aus Betrieben 
von Handel, Industrie und sonstigem Gewerbe vor
zunehmen". Dieses Abkommen ist aber bis heute 
noch nicht geschlossen worden. Und doch ist eine 
solche V ereinbarung jedesm al dringend notwendig, 
weil die Aufteilungsmaßstäbe auf beiden Seiten gleich 
sein müssen, wenn Doppelbesteuerungen tatsächlich 
verhindert w erden sollen.
Es gibt verschiedene M aßstäbe, um den A nteil für 
die Betriebsstätte im Ausland zu schätzen: Umsatz
ziffern, Löhne und Gehälter, Zahl der beschäftigten 
Personen und andere, entweder einzeln oder in Kom
binationen untereinander angewandt. W enn man da
bei nicht aus fiskalischem Interesse zu peinlich genau 
sein will, so kann es nicht zu schwierig sein, eine für 
beide Staaten tragbare Lösung zu finden. Es kommt 
doch vornehmlich darauf ah, daß die M aßstäbe für 
beide Staaten gleich sind, nicht darauf, ob zugunsten 
des anderen Staates vielleicht etwas an Steuern ver
loren gehen kann.i“)
") Ausführlidieres über den ganzen Fragenkomplex und seine 
ciluellen siehe auch in meiner Untersuchung „Uber Konzerne und 
Konzernbilanzen“, Hamburg 1950, insbesondere 1/7 und Il/ld.

Siehe dazu meine Veröffentlichung „Die Eirkommen- und Kör- 
perschaftssteuerpflicht ausländischer Unternehmen mit inländischen 
Betriebstätten", in; Zeitschrift für handelswissenschaftliche For
schung, 1936, S. 72 ff und im Auszug Deutsche Steuerzeitung, 1936, 
Sp. 986 ff. Diese Untersuchung behandelt auch den umgekehrten 
Fall einer Betriebsstätte des Auslandes bei uns aus dem Tatbe
stand der beschränkten Steuerpflicht-, aber die Probleme sind hier 
die gleichen.
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Eine bedenklidie Regelung ist es jedodi, den auf die 
Betriebsstätte entfallenden Gewinnanteil nach dem 
sogenannten Vergleidisgewinn zu ermitteln, das 
heißt danach, was die Betriebsstätte im Ausland durch 
gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter denselben oder 
ähnlichen Bedingungen und ohne Abhängigkeit von 
dem Unternehmen, dessen Betriebsstätte sie ist, hätte 
erzielen können. Es bereitet innerhalb des eigenen 
Staatsgebiets zumeist große Schwierigkeiten, nach dem 
Vergleichsgewinn insbesondese wegen unzulänglicher 
Buchführung zu schätzen, weil die geeigneten V er
gleichsobjekte zu oft fehlen. H ier sind die Steuer
behörden stets den Pflichtigen weit überlegen, so daß 
eine solche Schätzung mehr als Strafe angesehen wird. 
Im Ausland dürften die Vergleichsmöglichkeiten noch 
geringer sein, und damit gibt man den fremden Steu
erbehörden noch größere Chancen zu fiskalischen 
Schätzungen. (Siehe dazu Großbritannien Art III/3, 
Österreich A rt 4/2, USA Art III/3).
Nach den vereinbarten M aßstäben sind auch die 
S teuerobjekte zu errechnen, wenn die Betriebsstätten ' 
formal selbständig sind. Insoweit müssen gegebenen
falls die Bilanzzahlen berichtigt werden. Um das aber 
zu verhindern, wird den deutschen Kaufleuten emp
fohlen, in den Bilanzen ihrer nur der Form nach un
abhängigen N iederlassungen im Ausland schon w eit
gehend die S teuerobjekte auszuweisen, die nach der 
bestehenden Rechtslage im Ausland versteuert werden 
müssen. Das gilt wiederum vornehmlich für die Ge
winnsteuer.

BERÜCKSICHTIGUNG DES STEUERVERZICHTS 
BEI DER VERANLAGUNG

Es liegt nahe, bei der Veranlagung des inländischen 
Unternehmens die S teuerobjekte für seine Betriebs
stätten im A usland einfach nicht zu berücksichtigen; 
insbesondere den errechneten Gesamtgewinn um die 
Gewinnanteile jener Betriebsstätten zu kürzen. Bis auf 
die Verenibarungen mit Großbritannien und den USA 
ist diese A rt der beiderseitigen V eranlagung tatsäch
lich vorgesehen. Man spricht hier auch vom Frei
stellungsprinzip.
W eil aber Kürzungen des gesamten Steuerobjektes 
sich auch in der Progression günstig auswirken können, 
ist in verschiedenen Vereinbarungen ausdrücklich fest
gelegt worden, daß keiner der Staaten daran gehin
dert werden kann, auf den Restbetrag den höheren 
Steuersatz für das Gesamtobjekt anzuwenden (Däne
mark Art 15, Schweden Ziffer 19 Schlußprotokoll). Bis
lang w ar es jedoch im internationalen Steuerrecht üb
lich gewesen, mit dem Verzicht auf das Steuerobjekt 
auch die entsprechende Progression auszuschalten, um 
die wirtschaftlichen Beziehungen der Staaten unterein
ander zu fördern. Die Durchbrechung dieses Grund
satzes wird damit begründet, daß bei ungleichen 
steuerlichen Belastungen vor allem auf dem Gebiet 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer sich zu leicht 
die Tendenz abzeichnen kann, das Steuerobjekt dahin 
zu verlagern, wo die niedrigsten Steuersätze ange
w andt werden. W ir wollen diese Gefahr nicht ganz 
bestreiten, müssen aber darauf hinweisen, daß es sich

hierbei nur um rechnungsmäßige Verlagerungen han
deln kann, die der W irklichkeit nicht entsprechen; 
denn daß ein Kaufmann seine Geschäfte im Ausland 
allein darauf abstellt, die dort gegebene günstigere 
steuerliche Progression auszunutzen, ist zwar denkbar, 
dürfte aber praktisch kaum Vorkommen. Die Veran
lagung muß aber in jedem  einzelnen Falle den Steuer
verzicht (gegebenenfalls durch Schätzung) danach ab
grenzen, was nach größter W ahrscheinlichkeit tatsäch
lich” auf die Betriebsstätte im Ausland entfällt, und 
nicht danach, was der Steuerpflichtige rechnungsmäßig 
nachweisen möchte. Diesem ernsten Problem kann 
nicht einfach damit begegnet werden, daß man auf 
eine bew ährte Gepflogenheit im internationalen Steuer
recht verzichtet und damit zuletzt die loyalen Kauf
leute bestraft. Ein gutes M ittel aber, dem Versuch ent
gegenzuwirken, durch rechnungsmäßige Verlagerun
gen das tatsächliche Bild zu verschleiern, dürfte vor 
allem auch darin liegen, überall einheitliche Maßstäbe 
für die Aufteilung zu vereinbaren.
Gegenüber diesem Grundsatz, das Steuerobjekt bei 
der V eranlagung einfach unbeachtet zu lassen, hat sich 
in den Vereinbarungen mit Großbritannien und den 
USA das Verfahren der Anrechnung durchgesetzt. Die 
Veranlagung erfaßt zwar das Gesamtobjekt, aber die 
durch die Betriebsstätte im Ausland gezahlten Steuern 
werden von dem Gesamtbetrag an Steuern abgezogen. 
Diese Methode bietet eine große Vereinfachung, da 
die Schwierigkeit der Aufteilung im wesentlichen dem 
anderen Staat überlassen bleibt. Darin liegt vom fis
kalischen Standpunkt aus so etwas wie eine noble 
Großzügigkeit, auch darin, daß auf Unterschiede zwi
schen dem eigenen Steuertarif und den Tarifen im 
Ausland keine Rücksicht genommen wird. Bei den all
gemein höheren Tarifen im Bundesgebiet muß sich aber 
das Anrechnungsverfahren für die deutschen Kaufleute 
gegenüber dem Freistellungsverfahren immer nachteilig 
auswirken, was niemals berechtigt sein kann. Das gilt 
wiederum insbesondere für die Einkommen- und Kör
perschaftsteuer, hier vor allem auch, weil nach dem 
Anrechnungsverfahren nicht das Restobjekt gegebe
nenfalls nach dem höheren Satz der Progression für 
das Gesamtobjekt, sondern das Gesamtobjekt selbst 
(also einschließlich des Anteils für die Betriebsstätte 
im Ausland) steuerlich erfaßt wird, von dessen Steuer
betrag erst die entsprechenden an das Ausland ge
zahlten Steuern abgezogen werden können. Daneben 
muß noch eine andere wichtige Erkenntnis treten: Das 
Verfahren der Anrechnung legt die Eritwicklung zu 
nahe, daß sich die Kaufleute im A usland nicht immer 
genügend mit ihren berechtigten Ansprüchen gegen 
die dortigen Steuerforderungen wehren, weil die 
Steuern doch angerechnet werden. Darin liegt die Ge
fahr für gesamtwirtschaftliche Verluste, die sich nur 
ein Staat leisten kann, dessen volkswirtschaftliches 
Reservoir so groß ist, daß er auf solche Einbußen mit 
einer Geste verzichten kann.
Durch die V ereinbarungen mit Großbritannien und den 
V ereinigten Staaten werden beide Verfahren ange
wandt. Die Bundesrepublik stellt das Steuerobjekt
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frei mit der Möglichkeit, die Progression aus dem Ge- 
samtobjekt für den Restbetrag ausnutzen zu können. 
Großbritannien und die USA dagegen wollen das An- 
redinungsverfahren (Großbritannien Art XVI, USA 
Art XV). Daß die Bundesrepublik an dem alten Frei
stellungsverfahren festgehalten hat, ist zu begrüßen; 
man sollte nur davon absehen, es damit zu begründen, 
daß das Anrechnungsverfahren sich nicht in die deutsche 
Steuergesetzgebung einordne; innerhalb unserer Steuer
gesetze lassen sich beide M ethoden verwirklichen. 
Aber man kann bei unseren hohen Steuersätzen das 
Anredinungsverfahren dem deutsdien Unternehmer 
kaum zumuten.

ADMINISTRATIVE ZUSAMMENARBEIT
Viel kann eine sinnvolle Zusammenarbeit der Finanz
behörden in den beteiligten Staaten dazu beitragen, 
daß die kaum zu vermeidenden Spannungen aus den 
Vereinbarungen gegen Doppelbesteuerung ausge
glichen werden.
Man kennt für eine solche Zusammenarbeit zunächst 
die gegenseitige Amtshilfe. Danach werden die Be
hörden die Auskünfte austauschen, die nach den 
Steuergesetzen der beiden Staaten gefordert werden 
können und notwendig sind, um die Vorschriften der 
Vereinbarung durchzuführen oder „Steuerhinterzie
hungen und dergleichen“ zu verhindern (Großbritan
nien Art XVII Abs 1, USA Art XVI, 1). Dieses Über
einkommen, hinter dem  mehr oder weniger das M ene
tekel der Steuerfahndung steht, liegt vor allem im 
Interesse der Finanzbehörden.
Wertvoller für die Wünsche des Handelspolitikers 
ist schon eine Vereinbarung, daß die Behörden sich 
über die Auslegung einigen und darüber besondere 
Abkommen treffen wollen (Finnland Art 14, Frank
reich Art 17). Man spridit hier auch von einem V er
ständigungsverfahren. Eine solche, Verständigung kann 
jedoch den Rahmen der bestehenden Vereinbarungen 
nidit verlassen, und es ist daher auch keine Gewähr 
dafür gegeben, daß die Rechtsprechung in den beiden 
Ländern nicht doch ihre eigenen W ege geht, und sie 
muß dabei audi nicht immer übereinstimmen. Darum 
ist es auch so wichtig, daß die V ereinbarungen selbst 
ausreidiend formuliert sind.
Zuletzt ist noch ein Verständigungsverfahren beson
derer Art zu nennen, in dem sich ein bestimmtes 
Reditsmittelverfahren ausdrückt. W enn ein Steuer- 
pfUditiger nadiweist, daß die Maßnahmen der Finanz
behörde in einem oder audi beiden Staaten für ihn 
die Wirkung einer Doppelbesteuerung haben, so kann 
er hiergegen bei dem Staat, dem er angehört, Ein- 
sprudi erheben. Wird der Einspruch für begründet er
achtet, so kann die oberste Finanzbehörde dieses 
Staates sich mit der Finanzbehörde des anderen Staa
tes in Verbindung setzen, um in billiger W eise Dop
pelbesteuerungen zu unterbinden (Italien A rt 15, 
Sdiweden Art 13 und andere; term inologisdi wird 
das Verfahren auch Rechtsbehelf für den Steuerpflich
tigen genannt). In einer solchen Bestimmung scheint 
eine gute Lösung zu liegen, um zwischenstaatliche 
Vereinbarungen gegen Doppelbesteuerung mit mög

lichst geringen Reibungen praktisd i zu realisieren. 
W oraus aber auch hier nicht die Folgerung gezogen 
werden kann, die V erständigung über die Behörden 
könne das in den Vereinbarungen, fixierte Recht än
dern. Auch sie muß sich im Rahmen der bestehenden 
Vereinbarungen halten, und es kann trotz einer V er
ständigung der Behörden untereinander durchaus mög- 
lidi sein, daß im Rechtsmittelverfahren beide Staaten 
anders und auch unterschiedlich entscheiden, dann 
wenn der Steuerpflichtige mit einer solchen V erstän
digung nicht einverstanden ist imd über den weiteren 
Rechtsmittelzug seine eigenen W ege geht. Auch durch 
die Möglichkeit des Einsprudis kann daher die V er
pflichtung zur ausreichenden Formulierung in den 
Vereinbarungen selbst kaum verringert werden.

ANDERE WEGE

Beim Abschluß dieser Untersuchung sind seit Beendi
gung des Krieges w ieder mit den nadistehenden Staa
ten Vereinbarungen gegen Doppelbesteuerung ge
troffen worden: mit Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Groß.britännien, Italien, Österreich, 
Sdiweden, der Schweiz und den USA. Abgesehen von 
den USA, sind also solche Vereinbarungen nur mit 
europäischen Staaten geschlossen worden. Sie feh
len gerade bei den ausgesprodienen Überseestaaten, 
bei denen unser Außenhandel besonders daran inter- ' 
essiert ist, daß Doppelbesteuerungen verhindert w er
den. Eine Ausnahme machen hier nur Brasilien und 
Chile i‘). Die V ereinbarungen mit diesen Staaten be
schränken sich aber auf die Schiffahrt, auf welchem 
Gebiet der Grundsatz der Betriebsstättenbesteuerung 
wegen der vielen A genturen in einzelnen Hafen
plätzen nicht durchgeführt werden kann^^).
Der Grund für diesen zu engen W irkungsbereidi aus 
den bislang abgesdilossenen Vereinbarungen liegt vor 
allem darin, daß die außereuropäischen Staaten zu
meist nicht so eng mit unserer W irtsdiaft verbunden 
sind, daß sie aus einem Steuerverzicht nach dem 
Grundsatz der Betriebsstättenbesteuerung großen N ut
zen ziehen könnten. Bei ihnen w ird daher mit V er
handlungsobjekten aus der steuerlichen Gesetzgebung 
allein kaum ein Entgegenkommen zu erreichen sein. 
Um aber auch hier zu einem Ergebnis zu kommen, 
müßten die Verhandlungen über Doppelbesteuerung 
mit den allgemeinen handelspolitischen Auseinander
setzungen verbunden werden, um auf der ganzen 
Linie des Interessenausgleichs auch die steuerlichen 
W ünsche zu verwirklichen, wie es bei den V erein
barungen mit Brasilien und Chile bereits geschehen 
ist. Dazu vor allem ist es notwendig, daß audi der
“ ) Erstmalig nadi dem Kriege in dem Warenabkommen mit Brasi
lien vom 17. August 195D und in dem Chilenisdien Handelsvertrag 
vom 2. Februar 1951. Audi Dorn hat in seinem Beridit über die 
Entwidilung bis 1928 sdion versudit, die Aufmerksamkeit auf die 
Reditsfragen des internationalen Steuerredits zu lenken, das sidi 
in den „Handelsverträgen" (Verträgen und Abkommen im Sinne 
unserer heutigen Terminologie) findet, und hat dabei ein ausführ- 
lidies Quellenmaterial zusammengestellt (a. a. O., Sp. 1049 ff).
” ) Durdi die vielen Agenturen müßte bei Anwendung des Grund
satzes der Betri.ebsstättenbesteuerung das Steuerobjekt zu sehr 

. aufgeteilt werden. Daher wird für diese Unternehmen allgemein 
vereinbart, daß das Gesamtobjekt in dem Staat versteuert wird, 
in dem sidi Sitz und Ort der Gesdiäftsleitung befinden. Die gleidie 
Regelung ist in versdiiedenen Vereinbarungen audi für die Unter
nehmen der Luftfahrt vorgesehen.
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H andelspolitiker die maßgebenden Gesichtspunkte 
kennt, um über den Grundsatz der Betriebsstättenbe
steuerung die doppelte steuerliche Belastung zu ver
hindern.
Dabei ist noch eine andere wichtige Tatsache zu be
rücksichtigen. So wie der Grundsatz der Betriebs
stättenbesteuerung sich in den Vereinbarungen mit 
den europäischen Staaten und den USA niedergeschla
gen hat, dürfte er den anderen Überseestaaten kaum 
angeboten werden können, weil er viel zu subtil ist, 
um sich in ihre Vorstellungswelt einzuordnen. Das 
wird auch dann noch der Fall sein, wenn für diesen 
Grundsatz allmählich die endgültige Form gefunden 
worden ist. Daher sind wir auch der Auffassung, daß 
man überhaupt darauf verzichten sollte, über den 
Grundsatz der Betriebsstättenbesteuerung in seiner 
Totalität mit diesen Staaten zu verhandeln. W eil die 
Gegenseitigkeit aus der steuerlichen Gesetzgebung 
h ier weitgehend fehlt, kann unseren Kaufleuten durch 
einen einfachen Verzicht auf gesetzliche steuerliche 
Ansprüche aus dem Tatbestand der Betriebsstätte in 
diesen Ländern geholfen werden. Man überlasse also 
ohne besondere V ereinbarungen den anderen Staaten 
das Steuergut, das ihnen ohnehin nad i dem Grundsatz 
der Betriebsstättenbesteuerung zustehen würde — wo- 

- bei w ir es nicht als unsere Aufgabe ansehen, zu un
tersuchen, aus welcher Rechtsgrundlage bei uns ein 
solcher Verzicht sich ableiten sollte.
Dann muß nur noch über die Frage der reinen V ertre
terniederlassungen und aller anderen nur losen V er
bindungen verhandelt werden. H ier können sich die 
Verhandlungen aber innerhalb der allgem einen han
delspolitischen Erörterungen darauf beschränken, die 
Ü berseestaaten zu veranlassen, daß sie unsere Kauf
leute nicht schon aus solchen Beziehungen steuer
pflichtig machen. Es sollte meist nicht zu schwierig 
sein, hier eine befriedigende Lösung zu finden. W ir 
müssen uns dann jedoch um eine positive Begriffs
bestimmung für die nur losen längerfristigen Auslands
beziehungen bemühen, weil der Begriff der Betriebs
stätte, der ihnen gegenüber nur negative Abgrenzun
gen gibt, nicht benutzt werden kann. Jedenfalls dürfte 
h ier eine positive Definition leichter formuliert w er
den können als durch negative Abgrenzung über den 
Begriff der Betriebsstätte.
Man wird vielleicht einwenden mögen, daß eine solche 
Regelung kaum sdion genügen könne. W enn es auch 

-möglich sei, den Begriff der Betriebsstätte in der vor
geschlagenen Form zu umgehen, so müßte doch auf 
v iele Verfeinerungen, von denen wir berichteten, ver
zichtet werden. Vor allem sei es auch bei der Ge
w innbesteuerung notwendig, sich über die Aufteilung 
des Steuerobjekts zu verständigen. Der positive Be
griffsapparat zum Tatbestand der Betriebsstätte müsse 
daher doch weitgehend wieder in die V ereinbarungen 
eingebaut werden. Diesem Einwand könnten wir viel
leicht damit begegnen, daß wir auf die Möglichkeit 
der Anrechnung hinweisen: aber gerade sie kann aus 
den schon geschilderten Gründen auch hier nicht aus
genutzt werden. Trotzdem sind wir der Auffassung,

daß man mit Problemen aus dem positiven Begriff der 
Betriebsstätte und seinem Steuergut bei den außer
europäischen Staaten (abgesehen von den USA) die 
V erhandlungen nicht belasten sollte. W ir können 
auch bei der empfohlenen Regelung den Grundsatz 
der Freistellung der O bjekte aus den ausländischen 
Betriebsstätten unbedenklich beibehalten, wenn wir 
hinsichtlich der V erfeinerungen aus dem Begriff der 
Betriebsstätte und seinem Steuergut den Weg der 
Anpassung über den einseitigen Verzicht ermög
lichen.

DER EINSEITIGE VERZICHT

Schon vor Jahrzehnten ist namentlich von den Export
kaufleuten in Hamburg immer wieder der Wunsch 
geäußert worden, die Doppelbesteuerung durch einen 
einseitigen Verzicht auch dort abzufangen, wo Ver
einbarungen zu ihrer Verhinderung noch nicht beste
hen. Damit w aren auch hier vornehmlich die außer
europäischen Staaten (abgesehen von den USA) ge
meint, W ir wissen aus unserer dam aligen praktisdien 
Arbeit, welche Sorgen gerade h ier den am Außen
handel beteiligten Firm en das steuerliche Problem 
bereitet hat; und eine lange Entwicklung w ar bis zu 
dem bekannten Erlaß des Reichsfinanzministers vom 
25. 10. 1939 lä) kurz nach Ausbruch des Krieges not
wendig, der endlich den Wünschen der Außenhandels
kaufleute entgegenkam. Aber es w ar für das damalige 
Ministerium aus seiner M entalität ein schwerer Ent
schluß ¡ ma n  erkennt das aus der starken Verknüpfung 
m it den unglückseligen Bestimmungen des § 15 
StAnpG. und auch an so vielen Verklausulierungen, 
in die manche an sich einfache Vorgänge durch einen 
Kompromiß zwischen den allzuvielen Bedenken der 
beteiligten Ressorts» im M inisterium eingebettet wor
den sind. Nach diesem Erlaß wird auch heute noch ge
arbeitet; aber alle Beteiligten sind sich darüber einig, 
daß so bald wie möglich eine andere Regelung gefun
den werden muß, weshalb w ir auch davon absehen 
können, näher auf ihn einzugehen.
W ir sind allerdings der Meinung, daß der Verzicht 
nicht so einfach formuliert w erden kann, wie wir es 
einmal in einer mündlichen Erörterung hören konnten; 
daß einfach bestimmt werde, im Falle der unbeschränk
ten  Steuerpflicht w erde der auf eine Betriebsstätte 
im Ausland entfallende A nteil am Steuerobjekt auch 
dann nicht erfaßt, wenn keine entsprechenden zwi
schenstaatlichen Vereinbarungen vorliegen. Man wird 
sich schon der M ühe unterziehen müssen, den Begriff 
der Betriebsstätte h ier näher zu umschreiben, und 
zwar zunächst so unbefangen, wie wir es aus unserer 
alleinigen eigenen Hoheit tun  können. Dabei muß 
auch die Frage der nur formalen Selbständigkeit im 
Sinne der Filiallehre geklärt werden. Und selbst die 
M aßstäbe für die Aufteilung des Steuerobjekts bei 
der indirekten M ethode sollten festgelegt werden. Man 
darf die Vertiefung all dieser Probleme nicht zu sehr 
der Rechtsprechung überlassen. Die Formulierung in 
einem solchen Erlaß könnte dann gleichzeitig das 
Schema werden, nach dem wir uns in Verhandlungen

“ ) s. 1289 — 83 III R — Reidissteuerblatt, 1939, S. 1070..
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über künftige Vereinbarungen richten, bei denen es 
ratsam ersdieint, das gesamte Problem auszuhandeln, 
wobei es dann auf die Kunst des Erreichbaren an- 
kommt.
Dodi dieser mehr oder weniger generelle Verzicht, 
der sidi durdi eine positive Umsdireibung des Be
griffs der Betriebsstätte und des Steuergutes aus ihm 
in den Grundsatz der Betriebsstättenbesteuerung ein- 
ordnen will, genügt allein nicht. Er muß noch durdi 
die Möglichkeiten der Anpassung ergänzt werden, die 
wir schon andeuteten und über die in der großen 
Linie folgendes zu sagen ist:
Es ist kaum anzunehmen, daß die anderen Staaten 
sidi immer unserer allgemeinen Abgrenzung anschlie
ßen wollen. Sie werden oft weiteres Steuergut bean
spruchen: durch Ausweitung des Begriffs der Betriebs
stätte in Richtung auf die nur loseren Bindungen an 
das Ausland, durch eine für sie vorteilhaftere Auf
teilung des Steuerobjekts usw. Diese Möglichkeit ist 
selbst dann noch gegeben, wenn w ir uns grundsätz- 
lidi über die Steuerfreiheit der reinen V ertreterver
hältnisse und andere nur lose Bindungen durch eine 
zwischenstaatliche' Vereinbarung verständigt haben, 
zum mindesten soweit es sich um die Aufteilung des 
Steuergutes aus dem Tatbestand der Betriebsstätte 
und ähnliche Probleme handelt. Solange keine V er
einbarungen gegen Doppelbesteuerungen vorhanden 
sind, muß sogar damit gerechnet werden, daß über
haupt alle reinen V ertreterverhältnisse und ähnliche 
Bindungen schon nach eindeutigen Gesetzen iih Aus
land die Steuerpflicht auslösen können; bei uns je 
denfalls geht die Steuerpflicht der ausländischen Fir
men so weit. In allen diesen Fällen sollten wir im 
Interesse unserer Außenwirtschaft die Doppelbesteu
erung auch dann noch durch Freistellung des entspre
chenden Steuerguts als Maßnahme eines einseitigen 
Verzichts abfangen, auch wenn sie mit dem Grund
satz der Betriebsstättenbesteuerung nicht mehr ganz 
zu vereinbaren ist.
Wir empfehlen jedoch, die Möglichkeiten einer solchen 
Anpassung nicht in das Ermessen der Finanzbehörden 
zu stellen, sondern bindende Anordnungen zu geben. 
Jede Form der Anpassung muß aber davon abhängig 
gemacht werden, daß dem Steuerpflichtigen ein An
spruch auf entsprechende Freistellung erst dann zu- 
gehiUigt werden kann, wenn er nachweist, daß er den 
Forderungen der fremden Staaten nicht unbesehen 
zugestimmt hat. Insofern haben auch die in  den ge
nerellen Verzicht eingebauten M erkmale für den Be
griff der Betriebsstätte und sein Steuergut den sehr 
wichtigen Zweck, daß sie den Kaufleuten zeigen, auf 
weldien Wegen sie sich möglichst mit den Behörden 
im Ausland verständigen sollen. Das A npassungsver
fahren ist daher auf jeden Einzelfall abzustellen und 
sollte auch an einen ausführlich begründeten schrift
lichen Antrag gebunden werden.
Die ganz Gewissenhaften werden je tzt sagen, durch 
das Ausmaß des von uns vorgeschlagenen einseitigen 
Verzichts könnten den Steuerpflichtigen Vergünstigun
gen zufUeßen, die größer sind, als sie sich aus der

Absicht der V erhinderung von Doppelbesteuerungen 
ergeben. Diese Möglichkeiten bestehen, und der Leser 
möge sie sich im einzelnen selbst konstruieren. Aber 
man sollte sie großzügig zugestehen, weil darin Maß
nahm en zur Exportförderung liegen, gegen die in die
ser Form niem and etwas einwenden kann. Sie liegen 
auf dem W ege von Vereinfachungen, die bei der Steu-. 
erpflicht aus unseren Auslandsbeziehungen notwendi
ger sind als anderswo.
Daraus könnte sich aber die andere Überlegung ab
leiten, ob es ratsam  sein kann, das gesamte Problem 
der Doppelbesteuerung bei den außereuropäischen 
Staaten (mit Ausnahme der USA) einseitig durch umfas
senden Verzicht zu regeln, in dem nur sichergestellt 
wird, daß die Kaufleute im Ausland auch genügend 
die deutschen Interessen gegenüber den dortigen Be
hörden vertreten, und wobei dann die handelspoliti
schen Verhandlungen völlig von den steuerlichen Pro
blemen entlastet werden könnten. W ir sind der Auf
fassung, daß, wenn man den rein m ateriellen Nutzen 
abschätzt, es sich kaum lohnt, innerhalb unserer ge
sam ten handelspolitischen Wünsche auch noch das 
Problem der Doppelbesteuerung auszuhandeln. W ir 
sind aber auch der Auffassung, daß selbst in den V er
einbarungen gegen Doppelbesteuerungen noch eine 
bestimm te Realisierung der völkerverbindenden Idee 
liegt, die vor allem Dorn in seinem mehrfach zitierten 
Bericht hervorgehoben hat. Es k,önnen auch Zweifel 
bestehen, ob es den Wünschen der OEEC für ein glei
ches K räfteverhältnis im internationalen W ettbewerb 
entspricht, wenn wir das Problem der Doppelbesteu
erung zu großzügig lösen wollen. Aber niemand kann 
uns verdenken, daß wir den einseitigen Verzicht vor 
allem den außereuropäischen Staaten gegenüber da
nach ausrichten, daß Doppelbesteuerungen für unsere 
Kaufleute auf jeden Fall verhindert werden, solange 
noch keine Vereinbarungen dagegen abgeschlossen 
w orden sind. Und mit diesem Postulat kommen wir 
auf die Forderung der hamburgischen Kaufleute zu
rück, die den Erlaß aus dem Jahre  1939 auslösten.

ZUR FRAGE DER KOLLEKTIVVEREINBARUNGEN

Dorn hat in seinem Bericht über die Entwicklung des 
internationalen Steuerrechts bis 1931 auch schon die 
Frage der Kollektivvereinbarungen angesprochen “ ) 
und dabei die richtige Auffassung vertreten, daß durch 
solche V ereinbarungen eine erwünschte und eine un
erwünschte Folge eintreten. Erwünscht sei, daß zwi
schen den gruppenangehörigen Staaten wesentliche 
Doppelbesteuerungsfragen gelöst werden. Unerwünscht 
müsse es aber sein, daß die Lösung der übrigen Fra
gen je tzt vielfach, da alle Ausgleichsmöglichkeiten auf 
dem kollektiv geregelten Gebiet fehlen, erschwert sei. 
Dennoch hält Dorn den W eg der Gruppenverträge des 
Versuches wert. W enn die Zusammenfassung zu Grup
pen gelungen sei, so w ird das Bestreben dahin gehen 
müssen, zwisdien den Staaten verschiedener Gruppen 
zweiseitige V ereinbarungen zustande zu bringen, um 
dadurch die notwendigen Brücken für die W irtschaft 
zu schlagen.
'«) a. a. O., Sp. 1055.
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übertragen  wir diese Gedanken von Dorn auf unsere 
Zeit, so können wir feststellen, daß die heute für uns 
geltenden Vereinbarungen gegen Doppelbesteuerung 
mit Ausnahme der mit Großbritannien und den USA 
getroffenen Vereinbarungen weitgehend übereinstim 
men, so daß in dem gleichen Umfange auch schon das 

,  erreicht ist, was durch Kollektivvereinbarungen ange
strebt werden soll. Dadurch sind diese V ereinbarun
gen aber auch alle, zum mindesten soweit es sich um 
den Grundsatz der Betriebsstättenbesteuerung handelt, 
noch in vielen Punkten unzulänglich, was wir in die
ser Untersuchung kritisiert haben. Es kommt also mehr 
darauf an, mit der gleichen Einmütigkeit, in der bisher 
die Vereinbarungen fixiert worden sind, auch das 
Recht fortzuentwickelni dabei denken wir selbstver
ständlich nur an die Vereinbarungen der europäischen 
Staaten einschließlich der USA untereinander. 
Unsere V ereinbarungen mit Großbritannien und den 
V ereinigten Staaten sind sich untereinander auch 
wieder sehr ähnlidi; in vielen Bestimmungen haben sie 
fast die gleichen Formulierungen. Sie bringen gegen
über der mehr traditionsgebundenen Atmosphäre in 
dem anderen Block von V ereinbarungen neue Gesichts
punkte. Aber auch sie sind kaum schon geeignet, die 
begrifflichen Abgrenzungen allgemein so aufzulockern

und neuzeitlich fortzuentwickeln, wie w ir es uns aus 
der Zweckbestimmung für den Grundsatz der Betriebs
stättenbesteuerung vorstellen.
Am Schluß unserer Erörterungen soll noch auf den 
Komplex der subtilen Probleme hingewiesen werden, 
der sich aus der Änderung unserer Außenhandels
struktur mit den ausgesprochenen Überseestaaten er
gibt und mit dem Vorgang der Industrialisierung zu
sammenhängt. Die Tatsache, daß darüber aus der Blick
richtung des Steuerrechts noch nichts geschrieben wor
den ist, berechtigt uns nicht, ihm ebenfalls durch 
Schweigen auszuweichen; auch nicht deshalb, weil 
w ir durch unsere Untersuchungen auf dieser Linie zu 
dem Ergebnis gekommen sind, daß diese strukturelle 
W andlung unsere Postulate, insbesondere den von 
uns vorgeschlagenen einseitigen Verzicht, nicht beein
trächtigen kann.
Der Zusammenhang zwischen internationalem  Steuer
recht und W andel der W irtschaftsstruktur, der vor 
allem nicht aus steuerlicher M entalität allein betrach
te t werden darf, sondern zwingend eine w eiter auf
gegliederte volkswirtschaftliche Behandlung notwen
dig macht, kann aber im Rahmen dieser Arbeit nicht 
mehr abgehandelt werden und muß einer späteren 
Untersuchung Vorbehalten bleiben.

S um m ary : T a x a t i o n o f F o r e i g n  
B u s i n e s s  i n  t h e  L i g h t  o f  I n 
t e r n a t i o n a l  R e v e n u e  L a w .  
T he guid ing  p rincip le  in  in te rn a tio n a l 
rev en u e  law  has fo r long  b een  th e  in 
ten tio n  to  fa irly  sh a re  o u t th e  ta x  y ie ld  
am ong th e  coun tries concerned, thus 
avo id ing  double tax a tio n . T he G erm an 
com panies ' m ain  concern  in  th is  re s 
p ec t is th a t  th e ir  ag encies ab ro ad  w ill 
n o t be  han d icap p ed  b y  double taxation , 
and  conseq u en tly  th e ir  v iew  is th a t 
such agencies shou ld  on ly  be  sub jec t 
to  ta x a tio n  b y  th e  co u n try  in  which 
th ey  a re  dom iciled. O n th e  o th er hand, 
th e  fo re ign  coun tries sh ou ld  re fra in  
from  im posing tax es  on  less firm ly 
es tab lish ed  com m ercial ac tiv ities , such 
as co o p era tio n  w ith  fo reign  re p re se n 
ta tiv es , com m ission ag en ts and b rokers. 
T he ac tiv ities  liab le  to tax a tio n  w ill 
h a v e  to  be  defined  in  in te r-s ta te  ag ree 
m ents. In  th e  a u th o r 's  opinion, so long  
as su d i ag reem en ts hav e  n o t b een  con
cluded  th e  G erm an rev en u e  au th o rities  
shou ld  p rom ote  th e  co u n try 's  export 
tra d e  b y  avo id ing  double ta x a tio n  in  
th a t th e y  u n ila te ra lly  w aive  an y  claim  
on th e  tax  p roceeds from  such ex ternal 
ac tiv ities , due reg a rd  being  h ad  to  the  
o th e r co un tries ' ta x  system s. T hey 
w ou ld  th u s be p rom oting  th e  G erm an 
com panies ' fo re ign  b usiness in  a m anner 
w hich w ould  be  b ey o n d  possib le  re 
proach from  th e  OEEC o r o th e r  bodies.

R ésum é: D r o i t  f i s c a l  i n t e r 
n a t i o n a l :  L e  p r i n c i p e  d ' i m 
p o s i t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  
c o m m e r c i a u x .  D epuis to u jo u rs  
le  d ro it fiscal in te rn a tio n a l su it le  p rin 
cipe fondam ental de  ré p a r tir  d 'u n e  
façon équ itab le  les charges financiers 
su r les . é ta ts  in téressés, afin  d 'é v ite r  
u n e  double im position . Il v a  san s d ire  
que les firm es allem andes o n t to u t 
in té rê t de v e ille r à ce q u 'au cu n e  a tte in te  
ne  so it p o rtée  à  leu rs  é tab lissem ents 
fondés à  l 'é tra n g e r  p a r  une  tax a tio n  
double. Ils in sis ten t donc sur la  re v e n 
d ica tio n  que le  d ro it de faire  v a lo ir 
des c réances fisca les se ra  acco rdé  u n i
quem ent à l 'e ta t, dans le  te rrito ire  du 
quel l 'é tab lissem en t com m ercial est 
dom icilié. Ils d em anden t que les G ou
v ern em en ts  é tran g e rs  ren o n cen t à  to u te  
im position  q u an t à  l 'a c tiv ité  com m er
c ia le  ex ercée  p a r  des agents, des com 
m issionnaires e t des courtiers . Il fau t 
donc d é te rm in er les pouvoirs dans le 
dom aine de l'im position  p a r  des accords 
in te rn a tio n au x . A v an t que de te ls  ac 
cords ne  so ien t pas conclus, se lon  
l'a u te u r, le  G ouvernem ent a llem and  
d e v ra it ren o n cer de son  p ro p re  g ré  à 
to u te  im position , afin  q u 'u n e  tax a tio n  
double se ra it ev itée . Le G ouvernem ent 
se rv ira it a insi les in té rê ts  du com m erce 
ex té rieu r  a llem and  qui e s t obligé de se 
p lie r  aux  o b liga tions fiscales im posées 
p a r  les G ouvernem ents é tran g e rs . Le 
G ouvernem en t fe ra it a insi bénéfic ier 
les en trep rise s  d 'u n e  concession, con tre  
laq u e lle  n i l'OEEC n i une  au tre  o rg an i
sa tio n  p o u rra ie n t p ro teste r.

R esum en: E l  p r i n c i p i o  d e  l a  
a p l i c a c i ó n d e l o s i m p u e s t o s  
a  l a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  
y  c o m e r c i a l e s  e n  e l  d e r e c h o  
f i s c a l  i n t e r n a c i o n a l .  El de
recho fiscal in te rn ac io n a l siem pre  estriba 
en  el pensam ien to  de u n a  d istribución  
ju s ta  del m onto  del im puesto  en tre  los 
Estados in te re sad o s  p a ra  e v ita r  doble g ra
vam en. Las firm as a lem anas, en  prim er 
:érm ino, q u edan  in te re sa d a s  en  lo que el 
estab lec im ien to  de sus sucu rsa les  no sea- 
p erju d icad o  p o r dob les im puestos, y 
p o r eso dan  g ran  im p o rtan c ia  al que 
la  ob ligación  de  los im puestos so la
m en te  se rá  rec lam ad a  p o r aqu e l Estado 
en  el cual la  su cu rsa l se encuentra. 
En cam bio los E stados a jen o s  deberían  
ren u n c ia r  a  d educir u n  derecho a  re 
c lam ar co n tribuciones de  u n as flojas 
re lac io n es con a jen o s agen tes, com isio
n is ta s  y  co rredores . Este deslinde  de 
los derechos a  p erc ib ir  trib u to s  debe 
se r fijado  a  b ase  de acuerdos in te r
n acionales . M ien tras  ta le s  acuerdos to 
d a v ía  no h an  sido conclu idos, el au to r 
op in a  que en  el in te ré s  de l com ercio 
e x te r io r  alem án, la  recau d ac ió n  de 
dob les im puestos d eb e ría  se r a rreg lada  
p o r u n a  ren u n c ia  u n ila te ra l p o r parte  
de la s  au to rid ad es  alem anas, renuncia  
que  debe  a d ap ta rse  en  a lto  g rado al 
sis tem a tr ib u ta rio  de lo s E stados ajenos. 
Esto sign ifica  u n a  com placencia  a  las 
em presas alem anas, co n tra  la  cual no 
po d rían  p ro te s ta r  n i la  OEEC ni otras, 
au to rid ad es.
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